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für einheimische Holzarten nöthig ist, rathen wir indessen ab, nut diesem

Südländer Versuche anzustellen.
An unsere verehrten Fachgenossen richten wir noch die Bitte, die

Ergebnisse ihrer Anbauversuche mit exotischen Holzarten in der in vor-
jähriger Einladung näher bezeichneten Richtung dein Unterzeichneten mit-
theilen zu wollen, damit die in den verschiedenen Gegenden der Schweiz
bei diesen Anbauversnchen gemachten Erfahrungen zusammengestellt und
bald möglich zum allgemeinen Nutzen verwendet werden können.

Der Präsident der Kommission

I- Kopp,
Professor in Zürich.

Aus dem im Monat Mai letzthin erschienenen

Verwaltungsbericht
der Direktion der Domänen, Forsten »nd Gntswnxtungm des Kantons Bern

kür das Iichr 186?
entnehmen wir Folgendes:

I. Forstwesen.
Allgemeines.

Der Entwurf Forstgesetz gelangte dieses Jahr noch nicht zur
Vorlage an die Behörden, weil die Direktion durch die Organisation des

Vermessungswesens und die Verhandlungen in Sachen der Jnragewässer-
Korrektion auf ganz außerordentliche Weise in Anspruch genommen wurde.

Dagegen wurde im Herbst dieses Jahres „der allgemeine Bericht
und die summarische Zusammenstellung der forststatistischen Ergeb-
nisse" in deutscher und französischer Sprache veröffentlicht.

Derselbe ist geeignet, ein übersichtliches Bild der bernischen Wald-
Verhältnisse zu geben und wird beabsichtigt, successive aus dem reichen

Material, welches diesem Auszuge als Beleg dient, auch die Zusammen-
stellung der gemeindeweisen Ergebnisse nach Amtsbezirken im Druck fol-
gen zu lassen.

In der Einleitung dieser umfassenden und mit aller Sorgfalt aus-

geführten Arbeiten wird hervorgehoben, daß eine genaue und möglichst

vollständige Kenntniß der wirklichen Zustände eines Landes für die Ge-

setzgebung und Verwaltung die beste Richtschnur zur Beseitigung be-

stehender Uebelstände und die sicherste Grundlage zur Anbahnung und

Sum Aufbau besserer Zustände sei und daß die Ausarbeitung einer ein-
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läßlichen Statistik über das bernische Forstwesen sich einzig schon mit
Rücksicht auf deren Nutzen für die ordentliche Verwaltung rechtfertigen lasse.

Allerdings bedürfte die Gewinnung des Materials und die spste-

malische Bearbeitung desselben nicht weniger denn fünf volle Jahre von

1869—1865, während welcher weder Mühe noch Arbeit gescheut wurden.
Die einzelnen Kapitel derselben geben aber einen deutlichen Begriff

von deren Schwierigkeit und Größe und anderseits von der Ausdauer,
welche zu deren Durchführung nothwendig war.

Die Ausarbeitung geschah

1. nach Waldbezirken,
2. „ Gemeindebezirken,
3. „ Amtsbezirken,

und umfaßt
4. die summarische Zusammenstellung und den allgemeinen Bericht.

Durch das Vermessungsgesetz vom 1.8. März 1868 wurde die

Stelle eines Kantonsgeometers errichtet und diesem unter der Ober-

leitung der Direktion der Domänen und Forsten die technische Leitung
über die Forst- und Cadastervermessungen, überhaupt liber das gauze
Vermessungswesen übertragen.

- Die bisherige Stelle eines kantonalen Forstgeometers konnte

demnach aufgehoben werden.

Andere erwähnenswerthe Veränderungen haben im Personal der

Forstverwaltung keine stattgefunden.
Als F o r st a mts gehülfen wurden ans eigenes Ansuchen aus ihren

bisherigen Stellen entlassen:

Herr Samuel Beetschen, Unterförster,

„ Wilhelm Stählt, Unterförster.
Die hiedurch erledigten Stellen bleiben unbesetzt.

Die meisten Bann warte wurden auf 1. Oktober neu bestätigt.

Patentirt wurden im Lause dieses Jahres als:
Oberförster:

1. Herr Adolf (Irossvan von Laules,
2. „ Walther Schund in Basel.

U n t e r f ö r st e r:
Herr Friedrich Klopfstein in Laupen.

F o r st g e o m e t e r:
1. Herr Joseph Wiedmer, von Neuenkirch, Kt. Luzern,
2. „ Otto Gelpke von Bern,
3. „ Johann Wenger von Forst.
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Der Zentr alb a n n w a rten k u r s im alten Kantonstheil fand auf
der Rütti unter der Leitung des Herrn Kantonsforstmeisters im Früh-
jähr vom 1. bis 20. April und im Herbst vom 28. Oktober bis 20. Ro-

vember in üblicher Weise statt.

Nach bestandener Prüfung wurden patentirt:
9 Bannwarte l. Klasse.

K r e is b an nw art e n k ur f e wurden von sämmtlichen Forst-
ämtern ausgeschrieben. Wegen Mangel an Theilnehmern konnte ein

solcher nur im Forstkreis Oberland abgehalten werden.

Kan tonn ein ente wurden erledigt:
a. durch freundschaftliches Uebercinkommeu: eines.
b. auf gerichtlichem Wege: zwei.
und angebahnt wurde: eines. (Schluß folgt.)

Mittheilungen aus den Kantonen.

Aargau. Im Januarhefte der schweiz. Zeitschrift für das Forst-
mesen erfahren wir wieder einmal etwas Neues aus dein Aargau. Wenn
auch die betreffenden zwei Notizen grundsätzlich richtig sind, so scheuten

sie uns dagegen so, wie sie gegeben, nicht so ganz geeignet eine richtige

Beurtheilung der forstlichen Zustände im Aargau zu fördern. Erlaube
man deßhalb ein kurzes Zurückkommen auf dieselben. Den Notizgeber,
offenbar ein biederer Forstmann, betrübt es sehr, daß die Landesväter
den Verkauf der Staatswaldungen in Erwägung ziehen. Er
will auf die Sache nicht spezieller eintreten, spricht aber vorläufig doch

bereits von Verschleuderung eines der werthvollsten Staatsgüter, von
Geldspekulation und von Ermanglung national-ökonomischer und staats-
münnischer Grundsätze, kurz, er läßt deutlich genug zwischen den Zeilen
lesen, daß er im gefürchteten Kampfe, wenn er zum Ausbruch kommen

sollte, den unbedingten Standpunkt der Opposition einzunehmen gedenkt.

Auch hier soll in die Materie nicht speziell eingetreten werden; nur kurz
sei gesagt, daß mau über die fragliche Initiative im Aargau auch noch

anderer Ansicht ist. Wir können vorderhand ob der fatalen Verfallenheit
noch keine Thränen vergießen; die Anregung paßt vollständig in die

Strömung der Zeit und wir verdenken es dem Staatsmanne nicht, wenn
er in seinen? Forschen nach Zeitgemäßem umsichtigst auch über das große

Capital des Waldes nicht hinweggeht. Man will ja nur erst unter-
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